
 

Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0664/2017/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 06.06.2017 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-440 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 29.06.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 13.07.2017 öffentlich 

 

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen 
 
Sachverhalt: 
Die zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit 
Stand vom 06.06.2017 im Verwaltungshaushalt auf 10.440,86 € und im Vermö-
genshaushalt auf 35.155,85 €. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist gewährleistet durch Minderausga-
ben bzw. Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen.    
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haus-
haltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 10.440,86 € sowie im Vermö-
genshaushalt mit 35.155,85 € zu genehmigen.    
 
 
 
__________________ 
Rißler 
 
Anlagen: 
Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 06.06.2017)   
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EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

Stand: 06.06.2017 Verwaltungshaushalt

21120.677000 Sachkostenersatz an den 

Verein

1.800,00 5.300,00 3.500,00 0,00 3.500,00 Erhöhung des Sachmittelzuschusses für die 

Betreuungsschule gemäß Beschluss der 

gemeindlichen Gremien sowie Auszahlung der 

Restmittel aus 2016

59000.520000 Kauf und Unterhaltung von 

Geräten und Schildern

500,00 2.116,75 1.616,75 0,00 1.616,75 Beschilderung Holmer Sandberge

70000.672010 Kostenanteil an die 

Gemeinde Appen

5.500,00 8.520,28 3.020,28 0,00 3.020,28 gestiegene Abwassermengen

Abrechnung 2016 und Vorauszahlung 2017

79200.718000 Zuschuss für Projekt 

"Nachtbus/Buslinie 589"

0,00 1.055,83 1.055,83 0,00 1.055,83 Haushaltsansatz 2016 = 3.000 € 

statt Einmalzahlung erfolgt Abrechnung über 3 

Jahresraten

Kostenanteil 2016 =  918,05 €  

Kostenanteil 2017 = 1.055,83 €

90000.831000 Finanzausgleichsumlage 0,00 1.248,00 1.248,00 0,00 1.248,00 endgültige Festsetzung der Grundlagen für den 

Finanzausgleich 2017

Summe 7.800,00 18.240,86 10.440,86 0,00 10.440,86

10.440,86

Vermögenshaushalt

46400.950000 Baukosten "Kiga Arche-

Noah"

0,00 24.699,84 24.699,84 0,00 24.699,84 Architektenleistungen für 

Kindergartenerweiterung

46400.950010 Baukosten 

"Naturkindergarten"

0,00 10.456,01 10.456,01 0,00 10.456,01 Elektroarbeiten und Erschließung für Holzhaus 

des Naturkindergartens

0,00 35.155,85 35.155,85 0,00 35.155,85

35.155,85

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Holm

Bezeichnung der 

Haushaltsstelle
Haushaltsstelle Begründung

noch zu 

genehmigen

noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt  =

Soll nach dem 

Haushaltsplan 

(einschließl. 

Nachtrags-

haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag
davon bereits 

genehmigt

noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt  =
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0667/2017/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 14.06.2017 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 29.06.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 13.07.2017 öffentlich 

 

Prüfung der Jahresrechnung 2016 und Feststellung der Ergebnisses für 
die Gemeinde Holm 
 
Sachverhalt: 
- siehe Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung vom 12.06.2017 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
- gemäß Anlage 
 
 
 
Finanzierung: 
- entfällt -  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
- entfällt - 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung stellt die Jahresrechnung 
für das Haushaltsjahr 2016, die im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausga-
ben in Höhe von je 5.060.187,11 € und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und 
Ausgaben in Höhe von je 372.730,47 € abschließt, fest.  
 
 
 
 
__________________ 
Rißler 
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Anlagen: 
Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 
Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung am 12.06.2017 
  
 
 
 



Gemeinde  5 Holm

Seite     1

HH.-Jahr : 2016

Datum : 14.06.17

Uhrzeit : 14:34:24

:Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen
./. bereinigter Sollausgaben

    372.730,47

          0,00

     62.370,45

          0,00

     17.414,00

EUR

Solleinnahmen (= Anordnungssoll)

+ neugebildete Haushaltseinnahmereste
- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr

Summe bereinigter Solleinnahmen

Sollausgaben (= Anordnungssoll)

+ neu gebildete Haushaltsausgabereste
- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr

Summe bereinigter Sollausgaben

Fehlbetrag

  5.060.610,87

  5.387.961,13

Einnahmen

Ausgaben

Unterschied

- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr         423,76          0,00

    351.669,11

- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr

     35.406,13
     14.344,77

          0,00          0,00

  5.433.341,34

        423,76

          0,00
          0,00

  5.036.292,02

     26.964,32
      3.069,23

          0,00

GesamthaushaltVermögenshaushaltVerwaltungshaushalt

EUREUR

Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3
Satz 2 GemHV: Vmh           0,00 EUR

543

BezeichnungLfd.

Nr.

21

1

2
3
4

5

6

7
8
9

10

11           0,00

  5.432.917,58

  5.432.917,58

    372.730,47  5.060.187,11

    372.730,47  5.060.187,11

          0,00          0,00

*** Ende der Liste "Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung" ***

Holm, 14.06.2017
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Prüfung der Jahresrechnung 2016 
 durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Holm am 12.06.2017 

    
Lfd.
Nr. 

Haushaltsstelle / 
Beleg-Nr. 

Datum  Bemerkungen 

1 46010.50000/2 
 

10.11.16 Die Rechnung für die Fugensanierung am 
Jugendhaus beinhaltet auch Kosten (40 €) für die 
verkehrsbehördliche Anordnung, die durch das 
Amt (Ordnungsbehörde) in Rechnung gestellt 
wurde. 
Warum muss die Gemeinde  diese Kosten 
bezahlen? 
Antwort:  
Die Firma hat eine verkehrsbehördliche 
Anordnung für die Aufstellung des Arbeitsgerüstes 
auf dem Fußweg erhalten. Diese Kosten hat die 
Firma in ihrer Rechnung aufgeführt. Grundlage ist 
die Satzung über die Erhebung von 
Verwaltungsgebühren. 
 

2 46010.50000/4 
 

19.12.16 Welche Heizungsanlage wurde gewartet? 
Antwort: 
Es handelt sich um die Wartung der Anlage im 
Jugendhaus (262,99 €). 
 

3 88100.95000/20 
 

05.09.16 Der Durchlauferhitzer für die Gemeinde Heist 
wurde aus der Gemeinde Holm bezahlt. 
Antwort: 
Nein, die Rechnung wurde irrtümlich nur falsch 
abgelegt. 
 

4 88000.540000 
 

 Versicherungsverträge: Besteht  für alle Verträge 
ein Unterversicherungsverzicht? 
Antwort: 
Ja, im Bedingungswerk zur Gebäude-
/Inhaltsversicherung unter Punkt 2.20 ist der 
Unterversicherungsverzicht geregelt.  
 

  
 

 Es ist durch die Versicherung zu prüfen, ob die 
Versicherungssummen ausreichend sind. 
 

5 88000.500000/33 
 

13.10.16 Wurden weitere Angebote für die Erneuerung der 
Küche eingeholt? 
Antwort: 
In der Wohnung wurde ein akuter Mäusebefall 
festgestellt. Die vorhandene Küche und Wandteile 
mussten ausgebaut und erneuert werden.  
Aufgrund der Dringlichkeit (Mieterin ist 
vorübergehend anderweitig untergekommen) 
wurde in Absprache mit dem Bgm. nur ein 
Angebot von der beauftragten Firma eingeholt. 
 

6 
 

43100.59000  Der Haushaltsansatz bei „Veranstaltungen für 
Senioren“ ist um 445,69 € überschritten. 
Antwort: 
Teilnehmerbeiträge für die Seniorenausfahrt sind 
bei der Einnahmenhaushaltsstelle (43100.17700) 
eingenommen worden. Dort sind Mehreinnahmen 
von 120 € zu verzeichnen.  



Über die geringfügige Überschreitung wurde im 
Rahmen der Information des Bürgermeisters in der 
GV am 23.03.2017 berichtet. 
 

7 
 

46010.67700  Der Haushaltsansatz „Kostenerstattungen für den 
Kleinbus (TSV)“ ist beim Jugendhaus um 414,78 € 
überschritten. 
Antwort: 
Die Haushaltsstelle beinhaltet den Kostenanteil für 
die Nutzung des Kleinbusses durch das 
Jugendhaus.  Die Kostensteigerung ist auf einen 
höheren Nutzungsanteil des Jugendhauses am 
Kleinbus zurückzuführen. 
Über die geringfügige Überschreitung wurde im 
Rahmen der Information des Bürgermeisters in der 
GV am 23.03.2017 berichtet. 
 

8 
 

00000.59200  Der Haushaltsansatz „Ehrungen“ ist um   2.524,71 
€ überschritten. 
Antwort: 
Im Haushaltsjahr 2016 ist ein Anstieg der  
Altersjubiläen und Hochzeiten zu verzeichnen. 
Zudem sind diverse Ehrungen, Verabschiedungen 
und Nachrufe erfolgt.  
Die Haushaltsüberschreitung des Deckungs-
kreises „Repräsentationskosten/ Ehrungen“ wurde 
am 23.03.2017 von der GV genehmigt. 
 

9 Überprüfung Rücklagen  Lt. Sparbuch beträgt die Abschreibungsrücklage 
470.750,37 €. 
Antwort: 
Dieser Betrag errechnet sich aus der AfA 
Ortsentwässerung (427.999,37 €) und der AfA 
Friedhof (42.751,00 €). 
 

 





 

Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0652/2017/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 03.05.2017 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 29.06.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 13.07.2017 öffentlich 

 

Jahresrechnung 2016 DRK Holm 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der DRK-Kreisverband Pinneberg  hat die Jahresrechnung für 2016 für die DRK-
Kindertagesstätte Holm vorgelegt (Anlage).  
 
Gesamteinnahmen in Höhe von 664.356,99 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe 
von 650.274,20 Euro gegenüber, so dass sich ein Guthaben in Höhe von 14.082,79 
Euro ergibt. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde hat die Jahresrech-
nung am 28.04.2017 stichprobenartig überprüft und keine Beanstandungen festge-
stellt. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Mit Schreiben vom 16.11.2016 hat der DRK Kreisverband mitgeteilt, dass aufgrund 
einer neuen Gruppe der volle Betrag des vierten Abschlags in Höhe von 69.175 Euro 
benötigt wurde. 
 
Bei den Elternbeiträgen und den Erstattungen von Personalkosten konnten höhere 
Einnahmen verzeichnet werden. Bei den Einnahmen für das Essen der Kinder ist ein 
höherer Betrag erkennbar, dieser wurde jedoch zum Kauf von Lebensmitteln genutzt.  
Ein Aufwand ist durch Kauf von Inventur erstanden. Es wurde ein Sonnensegel für 
den Kindergarten beschafft.  
 
Alle anderen Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen der Haus-
haltsplanung. 
 
Das von der Gemeinde Holm gezahlte Wohngeld sowie die Kosten der Gebäudeun-
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terhaltung  betrugen für das Jahr 2016 26.875,78 Euro. Der durchzubuchende Miet-
wert betrug 36.100,50 Euro. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Das Guthaben in Höhe von 14.082,79 Euro wird bei der Abschlagszahlung zum 
15.08.2017 entsprechend berücksichtigt. Die diesjährigen Ausgaben für den DRK 
Kindergarten reduzieren sich entsprechend. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Landeszuschuss Personalkosten Ü 3: 48.000,00 Euro 
Landeszuschuss Personalkosten U 3: 32.000,00Euro 
Kreiszuschuss Betriebskosten: 2.816,00 Euro 
Kreiszuschuss Sozialstaffel: 25.540,25 Euro 
 
 
Beschlussvorschlag: 
  
Der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrech-
nung 2016  der DRK-Kindertagesstätte Holm anzuerkennen. Das Guthaben in Höhe 
von 14.082,79 Euro ist  bei der Abschlagszahlung zum 15.08.2017 entsprechend zu 
berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
               Rißler 
 
 
 
Anlagen: 
 
Jahresrechnung 2016  DRK Kindergarten Holm  
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0653/2017/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 11.05.2017 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 29.06.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 13.07.2017 öffentlich 

 

Jahresrechnung 2016 ev. Kita Arche Noah Holm 
 
Sachverhalt: 
 
Der evangelische Kindergarten Arche Noah hat die Jahresrechnung 2016 vorgelegt 
(Anlage). Gesamteinnahmen in Höhe von 318.710,62 Euro stehen Gesamtausgaben 
in Höhe von 313.201.75 Euro gegenüber, so dass sich ein Überschuss in Höhe von 
5.508,87 Euro ergibt. Die Kirchengemeinde Wedel hat mit Schreiben vom 
12.04.2017 den Antrag gestellt,  den Überschuss in Höhe von 5.508,87 Euro in das 
Jahr 2017 zu übertragen, damit dieser für die Personalkosten einer Vertretungskraft 
benutzt werden kann.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Auf Grund eines hohen Krankenstandes sind in der Jahresrechnung geringere Kos-
ten für das pädagogische Personal und Mehrausgaben für Vertretungen zu erken-
nen. Die weiteren Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen der 
Haushaltsplanung.    
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde hat die Jahresrechnung am    
10.05.2017 stichprobenartig überprüft und  empfohlen die Jahresrechnung anzuer-
kennen und Entlastung zu erteilen. 
 
 
 
Finanzierung: 
  
Die Kirchengemeinde hat den Antrag gestellt, den Überschuss in Höhe von 5.508,87 
Euro in das Jahr 2017 zu übertragen. 
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Fördermittel durch Dritte: 
 
Landeszuschuss Personalkosten Ü 3: 13.590,00 Euro 
Landeszuschuss Personalkosten U 3: 29.930,00 Euro 
Kreiszuschuss Betriebskosten: 1.126,00 Euro 
Kreiszuschuss Sozialstaffel: 18.226,25 Euro 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrech-
nung 2016 der evangelischen Kindertagesstätte Arche Noah anzuerkennen. Der 
Überschuss in Höhe von 5.508,87 Euro  

a) wird mit der dritten Rate des Zuschusses 2017 verrechnet. 
b) wird in das Jahr 2017 übertragen, um die Kosten für eine Vertretungskraft zu 

decken. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
   (Rißler) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anschreiben und Jahresrechnung 2016 ev. Kita Arche Noah 
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0657/2017/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 16.05.2017 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Sozialausschuss der Gemeinde Holm 13.06.2017 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 29.06.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 13.07.2017 öffentlich 

 

Änderung der Ermäßigung von Teilnahmebeiträgen durch den Kreis 
Pinneberg, hier: Aufhebung der gemeindlichen Sozialstaffel 
 
Sachverhalt: 
 
Zum 01.08.2006 ist eine Kürzung der Sozialstaffel des Kreises Pinneberg in Kraft 
getreten. Um die Verschlechterung der Eltern durch den Kreis aufzufangen, hat die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Holm  am 31.05.2006 beschlossen, eine ge-
meindliche Sozialstaffel einzurichten. Im Haushalt der Gemeinde standen dafür jähr-
lich 5.000 Euro zur Verfügung. 
  
Mit Schreiben vom 12.05.2017 (siehe Anlage) hat die Kreisverwaltung Pinneberg 
über den am 10.05.2017 gefassten Beschluss des Kreistages unterrichtet. Demnach 
werden die Eltern ab dem 01.08.2017 wie folgt besser gestellt:  
 

- Geschwisterermäßigung für das zweite Kind 50 % (bisher 30%),  
- ab dem 3. Kind, das eine Einrichtung besucht,  wird kein Elternbeitrag gezahlt. 
- Sozialstaffelberechnung des Kreises 60 % des Einkommensüberhanges (bis-

her 80 %) 
 
Beispiel: Familien mit zwei Kindern in einer Elementargruppe (5 Stunden), bisheriger 
Elternbeitrag: 313,00 Euro.  Elternbeitrag ab 01.08.2017: 279,00 Euro 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Durch die Änderung der Ermäßigung von Teilnahmebeiträgen des Kreises zum 
01.08.2017 werden die Eltern besser gestellt. Die gemeindliche Sozialstaffel kann 
somit zum 01.08.2017 kompensiert werden.    
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Finanzierung: 
 
Im Haushalt der Gemeinde standen bisher jährlich 5.000 Euro für Sozialstaffelleis-
tungen  zur Verfügung. Dieser Betrag wird nicht mehr benötigt.    
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 

- Keine -  
 
 
Beschlussvorschlag: 
  
Der Sozialausschuss empfiehlt, der Finanzausschuss empfiehlt, die Gemeindevertre-
tung beschließt auf Grund der Änderung der Sozialstaffelregelung des Kreises Pin-
neberg die gemeindliche Sozialstaffel zum 01.08.2017 aufzuheben.   
 
 
 
__________________ 
   (Rißler) 
 
 
 
Anlagen:  
 
 
Schreiben des Kreises Pinneberg 
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Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0665/2017/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 08.06.2017 

Bearbeiter:  Von Wolffersdorff AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 29.06.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 13.07.2017 öffentlich 

 

Küche der evangelischen Kita im Rahmen der Erweiterung 
 
Sachverhalt: 
 
Der evangelische Kindergarten „Arche Noah“ wird um einen Raum erweitert. Beim 
Anschluss an den Bestand im Bereich Küche und jetzigen Sozialraum werden  für 
die Zugänglichkeit bestehende Fensteröffnungen vergrößert. Dabei geht Stellfläche 
in der Küche verloren. Im Rahmen der Planung und Begehungen wurde zudem fest-
gestellt, dass die Küche grundsätzlich erneuert werden sollte. Diese ist in Teilen ab-
gängig. Abplatzungen an Oberflächen behindern die Reinigung und sind hygienisch 
zu bemängeln. Zudem besteht der Bedarf an mehr Essenzubereitung durch längere 
Öffnungszeiten und eine Platzoptimierung in der bestehenden Küche.      
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die bestehenden Geräte sind zum Teil weiterhin nutzbar d.h. 2 Kühlschränke, 2 Ge-
schirrspüler, Mikrowelle, 1 Tiefkühler. Der Herd und die Abzugshaube müssen er-
neuert werden. Eine neue Küche inkl. Herd und Abzugshaube kostet ca. 9.000€. Vo-
raussichtlich muss zusätzlich ein neuer Konvektomat (Heißluft-Dämpfer) als Ersatz 
für den Alten angeschafft werden. Der bestehende Konvektomat ist zu klein für den 
jetzigen Bedarf. Die Kosten sind abhängig u.a. von Größe, Fabrikat, Ausführung und 
variieren von 7.000 bis 10.000€. Da es sich nicht um eine gemeindliche Kita handelt, 
sind die Kosten für eine Konvektomaten üblicherweise vom Betreiber zu überneh-
men.   
 
 
Finanzierung: 
 
Die Kosten sind der allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Die endgültige Finanzie-
rung ist im Rahmen einer Nachtragshaushaltsplanung zu beschließen.  
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Fördermittel durch Dritte: 
 
Keine 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt: 
 
Die zusätzlichen Haushaltsmittel für eine neue Küche in Höhe von 9.000 € sind zur 
Verfügung zu stellen.  
 
 
 
 
 
__________________ 
Rißler 
 
 
 
Anlagen:  
 
 
 



 

Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0658/2017/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 18.05.2017 

Bearbeiter: Horst Tronnier AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 29.06.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 13.07.2017 öffentlich 

 

Erlass einer Satzung für Sondervermögen der Gemeinde für die 
Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr 
 
Sachverhalt: 
Mit der Ergänzung des Brandschutzgesetzes (BrSchG) um die § 2 a und 2 b wurden 
für Kameradschaftskassen der Gemeindefeuerwehren und Ortsfeuerwehren gesetz-
liche Regelungen geschaffen. Danach können die Gemeinden durch Satzung Son-
dervermögen für die Kameradschaftspflege bilden. Bereits bestehende Kamerad-
schaftskassen werden als Sondervermögen weitergeführt. 
 
Das Gesetz verpflichtet den Wehrvorstand, für jedes Sondervermögen einen Ein-
nahme- und Ausgabeplan aufzustellen, der alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der 
Aufgaben des Sondervermögens voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu 
leistenden Ausgaben enthält. Darüber hinaus ist eine Sonderkasse einzurichten und 
eine Sonderrechnung zu führen.  
 
Der Einnahme- und Ausgabeplan ist von der Mitgliederversammlung zu beschließen 
und tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in Kraft. Lehnt die Gemeindever-
tretung die Zustimmung zur Einnahme- und Ausgabeplanung der Wehr ab, ist diese 
gegenüber dem Wehrvorstand zu begründen. 
 
Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss 
des Haushaltsjahres vom Wehrvorstand aufzustellen. Nach Beschlussfassung über 
die Einnahme- und Ausgaberechnung durch die Mitgliederversammlung ist diese der 
Gemeindevertretung vorzulegen. 
 
Gemäß § 2 a BrSchG ist Näheres über den Inhalt und die Ausführung des Einnah-
me- und Ausgabeplans, über die Führung und Beaufsichtigung der Sonderkasse und 
über die Führung der Sonderrechnung durch Satzung zu regeln.  
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In § 2 b BrSchG sind Zuwendungen an die Feuerwehr geregelt. Dabei obliegen die 
Einwerbung und die Entgegennahme des Angebots einer Zuwendung ausschließlich 
der Wehrführung und der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister. Wertgrenzen 
über die Annahme von Zuwendungen an die Kameradschaftskasse sind in der Sat-
zung zu regeln.  
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Nach dem Brandschutzgesetz sind die Gemeinden verpflichtet, Inhalt und Ausfüh-
rung des Einnahme- und Ausgabeplans, Führung und Beaufsichtigung der Sonder-
kasse und die Führung der Sonderrechnung satzungsrechtlich zu regeln. Dieser Sit-
zungsvorlage liegt der Entwurf einer Satzung für Sondervermögen der Gemeinde für 
die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr bei, die der Mustersatzung des 
Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein entspricht. Abweichungen von der 
Mustersatzung wären dem Innenministerium zur Zustimmung vorzulegen. Verwal-
tungsseitig wird daher geraten, die Satzung entsprechend der Mustersatzung zu be-
schließen.  
 
Die Mustersatzung sieht Wertgrenzen für Zuwendungen an die Kameradschaftskas-
sen (§ 3), bei der Deckungsfähigkeit und über- und außerplanmäßigen Ausgaben (§ 
7) und für die Kassenführung (§ 9) vor, die individuell festzulegen sind. Seitens der 
Wehrführung sind hierzu Wünsche geäußert worden, die in den Satzungsentwurf 
eingearbeitet worden sind. 
 
 
 
Finanzierung: 
Bei der Kameradschaftskasse der Feuerwehr handelt es sich um Sondervermögen 
der Gemeinde. Das Sondervermögen wird zukünftig in entsprechenden Übersichten 
im Haushaltsplan der Gemeinde aufzuführen sein.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Satzung für Sonder-
vermögen der Gemeinde für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr 
gemäß vorliegendem Entwurf zu beschließen.  
 
Die Gemeindevertretung beschließt die Satzung für Sondervermögen der Gemeinde 
für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr gemäß vorliegendem Ent-
wurf. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
__________________ 
 Walter Rißler 
Bürgermeister 
 
 
Anlagen: 
Entwurf einer Satzung für Sondervermögen der Gemeinde für die Kameradschafts-
pflege der Freiwilligen Feuerwehr 
  
 
 
 





Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Holm 
 

für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Holm 
 
Aufgrund des § 2 a des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der 
Feuerwehren (Brandschutzgesetz – BrSchG) in Verbindung mit § 4 der 
Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein, beide in der jeweils gültigen 
Fassung, wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13. Juli 2017 folgende 
Satzung der Gemeinde für das Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der 
Freiwilligen Feuerwehr Holm erlassen: 
 
 

§ 1 Kameradschaftskasse 
 
In der Freiwilligen Feuerwehr besteht zur Pflege der Kameradschaft eine 
Kameradschaftskasse, die von der Kassenführung entsprechend der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung geführt 
wird.  
 
 

§ 2 Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung 
 
Die Einnahmen der Kameradschaftskasse bestehen aus Zuwendungen der 
Gemeinde sowie Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen (§ 2 b des 
Brandschutzgesetzes), im Übrigen aus Einnahmen aus der Durchführung von 
Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr sowie sonstigen Einnahmen und 
Beiträgen der fördernden Mitglieder.  
 
 

§ 3 Zuwendungen an die Kameradschaftskasse 
 
Über die Annahme einer Zuwendung an die Kameradschaftskasse entscheidet bis zu 
einer Wertgrenze in Höhe von 5.000,-- EUR der Wehrvorstand. Dieser kann die 
Entscheidung bis zu einem von ihm zu bestimmenden Betrag auf die Wehrführung 
übertragen. Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach § 2 b des 
Brandschutzgesetzes in Verbindung mit der Hauptsatzung.  
 
 

§ 4 Einnahme- und Ausgabeplan 
 
(1) Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den voraussichtlichen Bestand der 
Rücklage zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr 
zur Erfüllung der Aufgabe der Kameradschaftskasse voraussichtlichen Einnahmen 
und Ausgaben entsprechend des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für 
das Sondervermögen Kameradschaftskasse. 
 
(2) Für die Abteilungen können Teilpläne aufgestellt werden. Der Absatz 1 gilt für 
die Teilpläne entsprechend. Die Teilpläne sind in einer Gesamtplanung der 
Freiwilligen Feuerwehr zusammenzufassen.  
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(3) Der vom Wehrvorstand aufgestellte Einnahme- und Ausgabeplan wird von der 
Mitgliederversammlung beschlossen; er tritt nach Zustimmung der 
Gemeindevertretung in Kraft. Eine Ablehnung ist gegenüber dem Wehrvorstand zu 
begründen. 
 

§ 5 Nachtragsplan 
 
Der Einnahme- und Ausgabeplan kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 
durch Nachtragsplan geändert werden. Für den Nachtragsplan gelten die 
Vorschriften für den Einnahme- und Ausgabeplan entsprechend. 
 
 

§ 6 Verpflichtungsermächtigungen, vorläufige Haushaltsführung 
 
(1) Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben aus laufenden Verträgen in 
künftigen Jahren dürfen im Ausnahmefall eingegangen werden. Verpflichtungen zur 
Leistung für Ausgaben für Vermögensgegenstände in künftigen Jahren dürfen nicht 
eingegangen werden. 
 
(2) Ist die Einnahme- und Ausgabeplanung bei Beginn des Haushaltsjahres noch 
nicht in Kraft getreten, so dürfen Ausgaben geleistet werden, für die eine rechtliche 
Verpflichtung nach Absatz 1 besteht oder die für die Durchführung von 
wiederkehrenden Veranstaltungen unaufschiebbar sind. Bei Ausgaben nach Satz 1 
dürfen die Ansätze der Einnahme- und Ausgabeplanung des Vorjahres nicht 
überschritten werden.  
 
 

§ 7 Deckungsfähigkeit, überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben 
 
(1) Ausgaben können im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung für 
gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.  
 
(2) Mehreinnahmen bis zur Wertgrenze nach § 3 können für Mehrausgaben 
verwendet werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.  
 
(3) Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben 
verwendet werden; § 3 bleibt unberührt.  
 
(4) Mehrausgaben entsprechend Absatz 2 und 3 sind keine überplanmäßigen 
Ausgaben. 
 
(5) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie 
unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.  
 
(6) Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen nur geleistet 
werden, wenn die Gemeindevertretung zugestimmt hat.  
 
(7) Über die Leistung von unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
bestimmt die Wehrführung. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und 
außerplanmäßige Ausgaben beträgt 3.000,-- EUR. 
 
 
 



 
§ 8 Erwerb und Veräußerung von Vermögen 

 
(1) Durch die Kameradschaftskasse sollen Vermögensgegenstände grundsätzlich 
nur zur Kameradschaftspflege oder solche, die für das Durchführen von 
Feuerwehrveranstaltungen erforderlich sind, erworben werden.  
 
(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und 
ordnungsgemäß nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf ausreichende Sicherheit zu 
achten; sie sollen einen angemessenen Ertrag bringen. 
 
(3) Die Vermögensgegenstände sind, soweit für deren Anschaffung und 
Herstellung Ausgaben in Höhe von mindestens 500,-- EUR je 
Vermögensgegenstand entstanden sind, in einem Bestandsverzeichnis 
nachzuweisen. 
 
(4) Vermögensgegenstände, die zur Erfüllung der Aufgaben auf absehbare Zeit 
nicht gebraucht werden, dürfen veräußert werden. Für die Überlassung der Nutzung 
eines Vermögensgegenstandes gilt dies entsprechend.  
 
 

§ 9 Kassenführung 
 
(1) Die Freiwillige Feuerwehr führt die Kameradschaftskasse eigenständig und 
eigenverantwortlich. Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Über die Verwendung der im Einnahme- und Ausgabeplan veranschlagten 
Ausgaben bis zu einer Höhe von 500,-- EUR entscheidet die Wehrführung; im 
Übrigen ist der Wehrvorstand ermächtigt, über die Verwendung der Mittel im 
Rahmen des Einnahme- und Ausgabeplans zu entscheiden. 
 
(3) Die Kassenverwaltung hat die Kameradschaftskasse zu verwalten und 
sämtliche Einnahmen und Ausgaben nach der Ordnung des Einnahme- und 
Ausgabeplans zu verbuchen. Zahlungen darf sie nur aufgrund von Entscheidungen 
nach Absatz 2 und Vorlage von schriftlichen Belegen annehmen und leisten. Unbare 
Zahlungsvorgänge sind von der Kassenverwaltung über ein gemeindliches Girokonto 
der Freiwilligen Feuerwehr abzuwickeln. 
 
(4) Die Kassenverwaltung führt fristgerecht Aufzeichnungen, in denen, zeitlich 
gegliedert, sämtliche Ausgaben und Einnahmen der Kameradschaftskasse sowie 
deren Art bzw. Zweck, die Höhe und der aktuelle Kassenstand kumulativ erfasst 
sind. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben bzw. Zu- oder Abgänge der 
Kameradschaftskasse sind durch Rechnungen, Quittungen oder ähnliche Nachweise 
zu belegen.  
 
(5) Die Kassenverwaltung führt das Bestandsverzeichnis nach § 8 Absatz 3 
dieser Satzung des Sondervermögens für die Kameradschaftspflege. 
 
 
 
 
 
 



§ 10 Einnahme- und Ausgaberechnung 
 
(1) Die Einnahme- und Ausgaberechnung (Gesamtrechnung) ist das Ergebnis der 
Ausführung des Einnahme- und Ausgabeplans einschließlich des 
Bestandsverzeichnisses. Überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgaben sowie 
Mehrausgaben sind zu erläutern. Die Darstellung der Einnahme- und 
Ausgaberechnung erfolgt entsprechend des Musters eines Einnahme- und 
Ausgabeplans für das Sondervermögen Kameradschaftskasse sowie des Musters 
eines Bestandsverzeichnisses für das Sondervermögen Kameradschaftskasse. 
Teilpläne der Abteilungen sind Bestandteil der Einnahme- und Ausgaberechnung.  
 
(2) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist innerhalb von drei Monaten nach 
Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen. 
 
(3) Die Kameradschaftskasse ist jährlich durch zwei Kassenprüferinnen oder 
Kassenprüfer zu prüfen, die von der Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte für das 
laufende Kalenderjahr gewählt werden. Die Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer 
dürfen nicht zum Wehrvorstand gehören. Die Prüfungsrechte nach § 116 der 
Gemeindeordnung sowie nach Kommunalprüfungsgesetz bleiben unberührt. 
 
(4) Über die vom Wehrvorstand vorzulegende Einnahme- und Ausgaberechnung 
beschließt die Mitgliederversammlung auf Antrag der Kassenprüferinnen oder der 
Kassenprüfer. 
 
(5) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Gemeindevertretung vorzulegen. 
 
 

§ 11 Aufbewahrung von Unterlagen 
 
Für die Aufbewahrung von Unterlagen sowie die Aufbewahrungsfristen gilt § 57 
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) entsprechend. Die 
Aufbewahrung erfolgt bei der Gemeinde.  
 
 

§ 12 Schlussbestimmungen 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Bei Abweichungen von der Mustersatzung: 
 
Den Abweichungen von der Mustersatzung in den §§ ………. hat das Ministerium für 
Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein nach § 42 
Absatz 2 Nummer 2 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der 
Feuerwehren (Brandschutzgesetz – BrSchG), in der gültigen Fassung, mit Erlass 
vom ………. zugestimmt.  
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 



 

Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0666/2017/HO/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 09.06.2017 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Holm 29.06.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Holm 13.07.2017 öffentlich 

 

Zuschussantrag des TSV Holm für den Ausbau des Kombinationsplatzes 
zu einem Baseballplatz 
 
Sachverhalt: 
Der TSV Holm beabsichtigt den Ausbau des vorhandenen Kombinationsplatzes zu 
einem Baseballplatz, der den offiziellen Richtlinien des DBV (Deutscher Baseball 
Verband) für den Ligaspielbetrieb in den Landes- und Bundesligen entspricht. Der 
Kombinationsplatz entspricht in seinen Abmessungen derzeit nicht dem Regelwerk 
des DBV und soll aus diesem Grund erweitert werden.  
Das Investitionsvolumen für das Projekt Ausbau des Kombinationsplatzes zu einem 
Baseballplatz liegt gemäß Kostenermittlung des Vereins bei rd. 371.500 €. Die förde-
rungsfähigen Kosten belaufen sich auf rd. 360.500 €.  
Die Finanzierung wurde in einem Finanzierungsmodell des TSV Holm mit 167.300 €  
Eigenmitteln des Vereins, mit 60.000 € Förderung des Landes Schleswig-Holstein, 
mit 54.075 € als Zuschuss des Kreises Pinneberg und schließlich mit 90.125 € als 
Zuschuss der Gemeinde angegeben.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Investitionsförderung des Landes Schleswig-Holstein für den Neubau, den Um-
bau und die Sanierung von Sportstätten sowie für den Ankauf bestimmter langlebiger 
Sportgeräte hat das Land dem Landessportverband (LSV) übertragen. Antragsbe-
rechtigt sind nur gemeinnützige Mitgliedsvereine und -verbände des LSV. Die Richt-
linien über die Förderung des LSV sind dieser Sitzungsvorlage als Anlage 1 beige-
fügt. Aus Punkt 2.4. sowie 5.3. der Richtlinien ist zu entnehmen, dass für Investitio-
nen in Sportstätten eine Zuwendung in Höhe von 20 %, max. 60.000 € möglich ist. 
Die weiteren Vorgaben sind den Richtlinien zu entnehmen.  
 
Der Kreis Pinneberg hat - wie das Land - eine Sportförderungsrichtlinie (Anlage 2) 
und bezuschusst den Neubau und Umbau sowie die Erweiterung und Sanierung von 
Sportanlagen und Gemeinschaftseinrichtungen von gemeinnützigen Sportvereinen. 
Der Finanzierungsanteil des Kreises ist im Antrag des TSV mit insgesamt 10 % 
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(Grundförderung) zuzüglich 5 % (Jugendförderung) dargestellt und beruht auf den 
bisher gültigen Sportförderrichtlinien des Kreises Pinneberg, die als Anlage 2 beige-
fügt sind.  
Zwischenzeitlich hat der Kreistag die Richtlinie dahingehend geändert, dass die Zu-
wendungshöhe nicht mehr von der Finanzkraft der Gemeinde abhängig gemacht 
wird. Die beigefügte Fassung enthält diese erst kürzlich beschlossenen Änderungen 
noch nicht.  
Die Höhe des Zuschusses beträgt nach der Änderung der Kreisrichtlinien nun gene-
rell 15 % der förderungsfähigen Kosten. Vereine mit einem Anteil von über 20 % an 
jugendlichen Mitgliedern, werden mit zusätzlich 5 % (Jugendförderung) gefördert.  
Davon ausgehend, dass der Sportverein den zusätzlichen Zuschuss für einen hohen 
Anteil jugendlicher Mitglieder erhält, ergibt sich somit ein Gesamtfinanzierungsanteil 
des Kreises von 20 % der förderungsfähigen Kosten.  
Der Zuschuss des Kreises Pinneberg beträgt damit dann voraussichtlich 72.100 €, 
statt zunächst angenommen 54.075 €.  
Voraussetzung für die Förderung ist, dass die Gemeinde einen gleich hohen Zu-
schuss wie der Kreis übernimmt. 
Der Finanzierungsanteil der Gemeinde war zunächst mit insgesamt 25 % der förde-
rungsfähigen Kosten (90.125 €) dargestellt. Aufgrund der geänderten Förderrichtli-
nien vermindert sich der Finanzierungsanteil der Gemeinde auf 20 % und beträgt 
somit 72.100 €.  
Für den TSV Holm verbleibt ein Eigenanteil von mindestens 167.300 €. 
Unterm Strich bleibt das Gesamtfördervolumen unverändert und lediglich die Förder-
quoten zwischen Kreis und Gemeinde verschieben sich. 
 
 
 
Finanzierung: 
Der gemeindliche Zuschuss in Höhe von 72.100 € ist im Haushalt des Jahres 2018 
darzustellen. Zwecks Finanzierung des gemeindlichen Zuschussanteils bietet sich 
die Aufnahme eines Darlehens an. 
Gemäß den Förderrichtlinien muss die zu fördernde Maßnahme mindestens 25 Jah-
re für den vorgesehenen Zweck vom Zuschussempfänger genutzt werden. Da das 
Grundstück im Eigentum der Gemeinde Holm verbleibt, bedarf es für die Dauer der 
Zweckbindung eines vertraglich gesicherten Nutzungsrechtes für den TSV Holm. 
Im Rahmen des zu vereinbarenden Nutzungsvertrages ist für die, der Gemeinde 
Holm entstehenden zusätzlichen Aufwendungen, ein vom TSV Holm zu entrichten-
des jährliches Nutzungsentgelt zu vereinbaren.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Die Verteilung der Fördermittel und Finanzierung der Gesamtinvestition stellt sich 
aufgrund der aktuellen Förderrichtlinien wie folgt dar: 
 

Landessportverband  20% (max. 60.000 €) 
 

60.000 € 

     Kreis Pinneberg  15% Grundförderung 54.075 € 
 

72.100 € 

 

5 % Jugendförderung 18.025 € 

   
 

Gemeinde Holm 15% Grundförderung 54.075 € 
72.100 € 

 

5 % Jugendförderung 18.025 € 



    TSV Holm Eigenanteil der förderfähigen Kosten 
 

156.300 € 

förderfähige Summe 
 

= 360.500 € 

     TSV Holm nicht förderfähiger Anteil 
 

11.000 € 

Gesamtinvestitionsvolumen   = 371.500 € 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, dem TSV 
Holm, für den auf Kosten des TSV Holm erfolgenden Ausbau des vorhandenen 
Kombinationsplatzes zu einem Baseballplatz, einen gemeindlichen Zuschuss in Hö-
he von 20 % der förderungsfähigen Kosten zu gewähren. Auf der Grundlage der er-
mittelten  voraussichtlichen förderfähigen Kosten von rd. 360.500 € beläuft sich der 
gemeindliche Zuschuss auf rd. 72.100 €.  
Der Investitionszuschuss ist im Haushalt 2018 einzuplanen und durch entsprechende 
Darlehensaufnahme zu finanzieren. 
Da das Grundstück und die Sportstätte im Eigentum der Gemeinde Holm verbleibt, 
wird dem TSV Holm für die Dauer der 25-jährigen Zweckbindung gemäß Förderricht-
linien ein vertraglich gesichertes Nutzungsrecht gewährt. 
Im Rahmen des noch zu erweiternden Nutzungsvertrages ist für die, der Gemeinde 
Holm entstehenden zusätzlichen Aufwendungen, ein vom TSV Holm zu entrichten-
des jährliches Nutzungsentgelt zu vereinbaren.  
 
 
 
 
 
_________________ 
Rißler 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag des TSV Holm  
Richtlinie über die Förderung des Landessportverbandes SH 
Sportförderungsrichtlinie des Kreises Pinneberg (bisherige Fassung) 
  
 
 
 





Sportförderungsrichtlinie 

R I C H T L I N I E  
 

zur Förderung von Sportanlagen 
und Gemeinschaftseinrichtungen der Sportvereine 

 
- Sportförderungsrichtlinie - 

 
______________________________________________________________________ 
 

§ 1 
 

Förderungsgrundsätze
 

(1) Der Kreis Pinneberg gewährt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel Zuschüsse an 
gemeinnützige Sportvereine für den Neubau und Umbau sowie die Erweiterung und Sanierung von 
Sportanlagen und Gemeinschaftseinrichtungen, soweit die förderungsfähigen Kosten mehr als 10.000 
Euro betragen. 
 

(2) Nicht bezuschusst werden 
a) Kostengruppen 100 und 200 der DIN 276, 
b) Grundstückseinfriedigungen, 
c) Parkplätze, 
d) Zufahrten zu Sportanlagen, 
e) Zuschaueranlagen, 
f) Bepflanzungen, 
g) Richtfeste, 
h) Bereiche, die dem Begriff des „wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs“ im Sinne der Abgabenordnung     
    zuzuordnen sind, 
i) Aufwendungen, die infolge unterlassener baulicher Unterhaltung entstanden sind. 
 

 
§ 2 

 
Antragstellung 

 
Anträge auf Gewährung von Zuschüssen sind bis zum 01.08. eines Jahres für das folgende Kalender-
jahr beim Kreis Pinneberg - Fachdienst Schule, Kultur und Sport - auf den entsprechenden Formularen 
zu stellen. Den Anträgen sind alle für die Prüfung und Kostenermittlung bzw. -festsetzung notwendige 
Unterlagen beizufügen. Sofern der gesetzte Termin nicht eingehalten wird, ist eine Förderung im Fol-
gejahr ausgeschlossen. 

 
 

§ 3 
 

Förderungsvoraussetzungen 
 
(1) Der Bedarf und die Dringlichkeit für die Förderung einer Maßnahme müssen zum Zeitpunkt der Antrag-

stellung gegeben sein. 
 

(2) Die Dringlichkeit wird jährlich im Rahmen einer Prioritätenliste durch den Ausschuss für Schule, Kultur 
und Sport festgelegt. 
 

(3) Die zu fördernde Maßnahme muss mindestens 25 Jahre für den vorgesehenen Zweck vom Zuschuss-
empfänger genutzt werden. Der Nachweis über die zweckentsprechende Nutzung erfolgt durch Eigen 
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Seite 2 
tumsnachweis oder sonstige dingliche Rechte am Grundstück. Sofern der Zuwendungsempfänger 
nicht Eigentümer des Grundstücks/der Sportstätte ist, bedarf es für die Dauer der Zweckbindung eines 
vertraglich gesicherten Nutzungsrechtes.  
 

(4) Die gesicherte Gesamtfinanzierung des Vorhabens ist Voraussetzung für die Bewilligung eines Kreis-
zuschusses. Dabei müssen Antragsteller mindestens 20 % der förderungsfähigen Kosten durch Eigen-
kapital/Eigenleistungen aufbringen. Das Fremdkapital über den Kapitalmarkt soll 50 % der förderungs-
fähigen Kosten nicht überschreiten. 
 

(5) Vor der Bewilligung eines Zuschusses kann mit einem Vorhaben begonnen werden, wenn die vollstän-
digen Antragsunterlagen beim Fachdienst Schule, Kultur und Sport des Kreises vorliegen, die förde-
rungsfähigen Kosten nach § 4 ermittelt bzw. festgesetzt und gegebenenfalls erforderliche Vergabezu-
stimmungen erteilt wurden. Ein Rechtsanspruch auf eine spätere Bewilligung besteht damit jedoch 
nicht. 

 
 

§ 4 
 

Festsetzung/Ermittlung der förderungsfähigen Kosten 
 
(1) Baumaßnahmen gem. § 1 Abs. 1 mit einem Bauvolumen von mehr als 25.000 € brutto, müssen einer 

baufachlichen Prüfung unterzogen werden. Hierbei sind auch die förderungsfähigen Kosten festzuset-
zen. Diese baufachliche Prüfung erfolgt durch die Aufsicht baulicher Fördermaßnahmen der Kreiser-
waltung Pinneberg als ZBau-Behörde. 
 

(2) Die Kosten von Baumaßnahmen gem. § 1 Abs. 1 mit einem Bauvolumen unter 25.000 € brutto werden 
unter Vorlage von Angeboten vom FD Schule, Kultur und Sport ermittelt und hinsichtlich der rechneri-
schen Richtigkeit überprüft. 
 

(3) Zusätzliche Kosten für Maßnahmen des Umweltschutzes sind anzuerkennen. 
 

(4) Eigenleistungen werden in der vom Landessportverband festgesetzten Höhe anerkannt.  
 

(5) Eine Erhöhung der förderungsfähigen Kosten nach Bewilligung des Zuschusses ist ausgeschlossen. 
 

 
§ 5 

 
Art und Höhe des Zuschusses 

 
(1) Die Zuschüsse werden im Rahmen einer Projektförderung als Anteilfinanzierung bewilligt. Sie sind bei 

der Bewilligung auf einen Höchstbetrag zu begrenzen. 
 

(2) Die Höhe des Kreiszuschusses richtet sich nach der vom Kreis festgestellten Finanzkraft der Gemein-
de/Stadt und beträgt in der Zuschussgruppe 
A = 10 % 
B = 15 % 
der förderungsfähigen Kosten. 
 
Die Zuschussgruppen werden aus der jährlich vom Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und In-
nerer Service ermittelten „Übersicht über die Finanzdaten der Städte und Gemeinden im Kreis  
Pinneberg“ festgesetzt. Zuschussgruppe A erfasst die Gruppen 1 und 2, B die Gruppen 3 und 4. Für  
 
die Einstufung in die Zuschussgruppe gilt das Jahr der Antragstellung. 
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(3) Der Zuschuss nach Abs. 2 wird nur gewährt, wenn die Zuschüsse von Gemeinde/Stadt und Kreis zu-

sammen mindestens 30 % der förderungsfähigen Kosten betragen. 
 

(4) Vereine mit einem Anteil von über 30 % an jugendlichen Mitgliedern bis 18 Jahre werden mit zusätzlich 
5 % gefördert. Junge Menschen bis zum 26. Lebensjahr, soweit sie durch ihren Status (z.B. Schüler, 
Studenten, Arbeitslose) einen entsprechend verminderten Beitrag zahlen, sind wie Jugendliche bis 
zum 18. Lebensjahr zu behandeln. Stichtag ist der 01.01. des Jahres der Antragstellung. 
 

(5) Die Zusatzförderung nach Abs. 4 wird nur gewährt, wenn die Zuschüsse nach den Absätzen 2 und 4 
von Gemeinde/Stadt und Kreis zusammen mindestens 40 % der förderungsfähigen Kosten betragen. 
 

(6) Der Höchstförderbetrag pro Investitionsmaßnahme eines Antragstellers wird auf 700.000 € festgesetzt. 
Der Zuschuss ist auf volle 100 Euro zu runden. 
 

 
§ 6 

 
Rücknahme der Bewilligung 

 
 

Die Bewilligung ist zurückzunehmen, wenn mit der Maßnahme nicht innerhalb von 12 Monaten nach Zu-
stellung des Bewilligungsbescheides begonnen worden ist. 
 
 

§ 7 
 

Auszahlungen 
 
Bewilligte Kreiszuschüsse werden entsprechend dem Baufortschritt des Vorhabens ausgezahlt. Unabhän-
gig davon werden bis zur endgültigen Prüfung des Verwendungsnachweises in der Regel 10 % des Zu-
schusses einbehalten. 
 
 

§ 8 
 

Zweckbestimmte Verwendung 
 
(1) Bewilligte Kreiszuschüsse sind grundsätzlich für den genannten Zweck zu verwenden. Eine Änderung 

der Zweckbestimmung bzw. ein Eigentums- und Besitzwechsel ist nur mit Zustimmung des Kreises 
möglich.  
 

(2) Innerhalb von drei Monaten nach Fertigstellung der Anlage ist über die zweckbestimmte Verwendung 
des Kreiszuschusses ein Nachweis der entstandenen Gesamtkosten in der vom Kreis vorgeschriebe-
nen Form vorzulegen. 
 

 
§ 9 

 
Rückzahlungsbestimmungen 

 
(1) Der bewilligte Kreiszuschuss ist ganz oder teilweise zurückzuzahlen, wenn 

a) eine mit der Bewilligung verbundene Auflage nicht eingehalten wird, 
b) die zugrunde gelegten förderungsfähigen Kosten unterschritten werden, 
c) die Zweckbestimmung nach der Bewilligung ohne Zustimmung des Kreises geändert wird. 
d) der Antragsteller den Betrieb der geförderten Einrichtung aufgibt und dieser nicht entsprechend der 
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bisherigen Zweckbestimmung von anderen Sportvereinen fortgeführt wird. 
 

(2) Der bewilligte Kreiszuschuss kann zurückgefordert werden wenn, 
a) der Antrag mit unrichtigen oder unvollständigen Angaben begründet worden ist, 
b) der Verwendungsnachweis nicht ordnungsgemäß geführt oder rechtzeitig vorgelegt wird, 
c) ein Eigentums- oder Besitzwechsel ohne Zustimmung des Kreises erfolgt ist. 
 

 
§ 10 

 
Zuständigkeit 

 
Für die Bewilligung von Zuschüssen und Entscheidungen im Rahmen dieser Richtlinie ist der Landrat 
zuständig. 

 
 

§ 11 
 

Rechtsanspruch 
 

Rechtsansprüche auf Gewährung eines Zuschusses können aus dieser Richtlinie nicht hergeleitet wer-
den. Der Kreis entscheidet aufgrund seines pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel. 

 
 

§ 12 
 

Sonstige Verfahrensregelungen 
 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Kreiszuschüsse sowie für den Nachweis und die 
Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Bewilligungsbescheides und die 
Rückforderung der bewilligten Kreiszuschüsse wendet der Kreis Pinneberg neben der Sportförderungs-
richtlinie die entsprechenden Landesbestimmungen analog an. 

 
  

§ 13 
 

Übergangsvorschrift 
 

Für bereits bewilligte Vorhaben und für solche, für die bis zum 01.08.2010 ein Antrag mit prüffähigen 
Unterlagen für das Haushaltsjahr 2011 gestellt worden ist, gelten die Sportförderungsrichtlinien vom 
23.06.1999, zuletzt geändert durch Kreistagsbeschluss vom 05.12.2001 

 
 

§ 14 
 

Inkrafttreten 
 

Die vorstehende Richtlinie tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft, soweit § 13 keine andere Regelung trifft. 
Gleichzeitig verlieren die Sportförderungsrichtlinien vom 23.06.1999 ihre Gültigkeit.  
  
 
 
 

 Kreistagsbeschluss vom 22.09.2010 



 

 

Richtlinie über die (Projekt-)Förderung 
des Landessportverbandes Schleswig-Holstein e. V. 

 
 
Aufgrund des Gesetzes zur Ausführung des Ersten Staatsvertrages zum Glücks-
spielwesen in Deutschland (Erster GlüÄndStV AG) vom 1. Februar 2013 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 64) hat das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein (IM) den 
Landessportverband Schleswig-Holstein e. V. (LSV) mit Bescheid vom 11.03.2014 
mit dem Recht zur Weitergabe von Mitteln zur Projektförderung in öffentlich-
rechtlicher Form beliehen. 
 
Die Weitergabe der Projektfördermittel in öffentlich-rechtlicher Form erfolgt in ent-
sprechender Anwendung nach Maßgabe der Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO 
und den dazu ergangenen Allgemeinen Nebenbestimmungen zur Projektförderung 
(ANBest-P) in ihrer jeweils gültigen Fassung. Die ANBest-P können im Internetauftritt 
des LSV unter www.lsv-sh.de/service/downloads, Abschnitt „Zuschussmöglichkei-
ten“, eingesehen und ausgedruckt werden. 
 
Diese Richtlinie regelt die Förderung von Investitionsprojekten für den Sport durch 
den Landessportverband: 
 
1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage  

 
1.1 Durch die Zuwendungen des Landessportverbandes sollen Projekte zur Un-

terstützung und Weiterentwicklung eines landesweiten, vielfältigen und sozi-
alverträglichen Sportangebotes gefördert werden.  
 

1.2 Der LSV gewährt zu diesem Zweck Zuwendungen nach Maßgabe dieser 
Richtlinie, § 44 LHO vom 22.April 1971 (GVOBl. Schl.-H. S. 162) i. d. F. vom 
22. Juni 1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 381) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17. Dezember 2010 (GVOBL. Schl.-H S.789) und den Verwaltungsvorschrif-
ten zu § 44 LHO Erlass vom 19. Dezember1974 (Amtsbl. Schl.-H. 1975, 
S.1), zuletzt geändert durch Erlass vom 4. Juni 2013 (Amtsbl. Schl.-H. S. 
399). 
 
Nach § 2 Abs. 3 in Verbindung mit § 5 des am 28. Dezember 2013 in Kraft 
getretenen Landesmindestlohngesetzes (GVOBl. Schl.-H. S. 404) gewährt 
das Land Schleswig-Holstein Zuwendungen nach der Landeshaushaltsord-
nung nur, wenn die Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfän-
ger ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern für den Bewilligungszeit-
raum (siehe Bewilligungsbescheid) mindestens den festgelegten Mindest-
lohn von 9,18 Euro (brutto) pro Zeitstunde zahlen. 
 
Gemäß § 2 Abs. 2 in Verbindung mit § 2 Abs. 4 des Mindestlohngesetzes für 
das Land Schleswig-Holstein (Landesmindestlohngesetz) hat der LSV bei 
Weitergabe der Mittel § 2 Abs. 3 Landesmindestlohngesetz bis zum Letzt-
empfänger entsprechend zu berücksichtigen.   
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1.3 Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht, vielmehr 
entscheidet der LSV auf Grund seines pflichtgemäßen Ermessens im Rah-
men der verfügbaren Mittel.  
 

1.4 Die bereitgestellten Fördermittel sind nach dem Prinzip des Gender 
Mainstreaming mit dem Ziel einer tatsächlichen Gleichstellung der  
Geschlechter einzusetzen.  
 

2 Gegenstand der Förderung  

 
2.1 Gefördert werden insbesondere: 
 

a) vorrangig die Sanierung bestehender Sportanlagen einschließlich der 
Vereinsheime, 

b) Neubau, Umbau und Erweiterung von Sportanlagen einschließlich der 
Vereinsheime, 

c) Anschaffung von langlebigen Sportgeräten 
 

2.1.1 Nicht förderfähige Maßnahmen 
 

   Nicht gefördert werden Maßnahmen, soweit sie  
 

a) im abgabenrechtlichen Sinne einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
zuzurechnen sind, es sei denn, es handelt sich um einen Zweckbetrieb, 

b) im abgaberechtlichen Sinne der Vermögensverwaltung zuzurechnen 
sind. 

 
2.2 Die Anschaffung von Verbrauchsmaterial, wie z. B. Bälle, Schläger, 

Schwimmwesten, wird nicht gefördert.  
 

Förderungsbereiche  
 

2.3 Sanierung bestehender Sportanlagen  
Die Sanierung bestehender Sportanlagen wird grundsätzlich mit 20 % der zu-
wendungsfähigen Kosten gefördert, soweit im Anhang dieser Richtlinie keine 
abweichende Regelung getroffen worden ist.  

 
2.3.1 Für Instandhaltung und Pflegearbeiten (= Bauunterhaltungsmaßnahmen) wer-

den keine Zuwendungen gewährt.  
 
2.3.2. Sanierungsprojekte können mit Energiesparmaßnahmen verbunden sein. 

Fotovoltaikanlagen werden nicht gefördert, da sie sich refinanzieren. 
 

2.4 Der Neubau, der Umbau und die Erweiterung von Sportstätten  
Der Neubau, der Umbau und die Erweiterung von Sportanlagen werden mit 
20 % der zuwendungsfähigen Kosten gefördert, soweit im Anhang zu den 
Bewilligungsgrundlagen keine andere Regelung getroffen ist. 

 
2.4.1 Investitionen auf Grund von behördlichen Auflagen können gefördert werden. 
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2.4.2 Ein Neubau eines Vereinsheimes kann erst nach Ablauf von 20 Jahren erneut 
gefördert werden. 
 
 

2.5   Anschaffung von langlebigen Sportgeräten 
Der Kauf von Sportgeräten wird grundsätzlich mit 20 % der zuwendungsfähi-
gen Kosten unterstützt, soweit im Anhang keine abweichende Regelung ge-
troffen ist. 

 
3 Zuwendungsempfängerinnen/Zuwendungsempfänger  

 
3.1. Antragsberechtigt sind gemeinnützige Sportvereine und -verbände, sofern sie 

ordentliches Mitglied des Landessportverbandes Schleswig-Holstein und Trä-
ger der Maßnahme sind. 
 

3.2. Gefördert werden auch Sportvereine mit Sitz in Schleswig-Holstein, die fach-
lich einem Hamburger Fachverband angegliedert sind. 
 

3.3. Kreisfachverbände erhalten keine Zuwendungen. 
 

3.4. Der Antragsteller muss mindestens zwei Jahre Mitglied im LSV sein. 
 

3.5. Bei Antragstellung vor Ablauf der Mindestmitgliedschaft kann die Zustimmung 
vorzeitig zum Maßnahmebeginn erteilt werden. Eine Auszahlung der Zuwen-
dung wird erst nach Erfüllung der Mindestmitgliedschaft vorgenommen. 
 

4. Zuwendungsvoraussetzungen  

 
4.1. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass das Vorhaben vollständig geplant 

und die Gesamtfinanzierung bis auf die beantragten Mittel gesichert ist (VV 
Nr.1 zu § 44 LHO). 
Die sächlichen und personellen Folgekosten sind grundsätzlich vom Träger  
zu bestreiten. 
 

4.2. Die Förderquote beträgt höchstens 50 %, der Eigenanteil (einschl. Eigenleis-
tungen) muss mindestens 20 % der Kosten betragen. 
 

4.3. Am Kapitalmarkt aufgenommene Mittel sollen 50 % der Gesamtkosten nicht 
überschreiten. 
 

4.4. Bei Baumaßnahmen gilt eine Zweckbindungsfrist von 25 Jahren, bei der An-
schaffung von Sportgeräten beträgt die Zweckbindungsfrist 10 Jahre. 
 

4.5. Die Bagatellgrenze für Zuwendungen gemäß Ziffer 2.1 a und b beträgt 
1.000,-- Euro, wenn gemäß Ziffer 2.1 a und b die zuwendungsfähigen Kosten 
mindestens 5.000,- Euro betragen.  
Die Bagatellgrenze für Zuwendungen gem. Ziffer 2.1 c beträgt 200,-- Euro, die 
zuwendungsfähigen Kosten beim Sportgerätekauf müssen mindestens 1.000 
Euro betragen. 
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5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung  

 
5.1. Investitionen werden grundsätzlich im Rahmen einer Anteilsfinanzierung 

bezuschusst.  
 

5.2. Die sich bei der Berechnung ergebenden Förderbeträge werden im Bewilli-
gungsbescheid/ bei der Auszahlung ggf. auf jeweils volle 50,- Euro aufgerun-
det. 
 
Baumaßnahmen: 

 
5.3. Der Höchstförderbetrag eines antragstellenden Vereins für Investitionen in 

Sportstätten beträgt insgesamt 60.000,- Euro und gilt für drei Jahre ab Zu-
wendungsdatum. Zuschüsse für Sportgeräte werden nicht auf die Höchst-
grenze angerechnet. 
 

5.4. Wird eine Förderung gemäß Ziffer 2.4 oder 2.5 beantragt, kann sich, wenn die 
Anlage von mehreren Vereinen betrieben wird, die Höchstfördersumme für die 
Gesamtmaßnahme bis zur Höhe von  90.000,00 Euro erhöhen. 
Der Antrag auf Fördermittel muss von einem der beteiligten Vereine gestellt 
werden, welcher dann als Zuwendungsnehmer gilt. 
 

5.5. Ein Antrag, der vor Ablauf der Dreijahresfrist gestellt wird, kann dennoch be-
schieden werden; eine Auszahlung der Zuwendung wird allerdings erst nach 
Ablauf der Frist vorgenommen. 
 

5.6. Grundsätzlich werden Zuwendungen nicht erhöht, wenn nach dem Baubeginn 
Kostensteigerungen eintreten. 
 

5.7. Planungskosten, die vor der Zustimmung zum Baubeginn entstehen, werden 
bei der Zuwendung für ein Bauvorhaben berücksichtigt.  
 
Sportgeräteförderung: 

 
5.8. Die Anschaffung von langlebigen Sportgeräten gemäß Ziffer 2.5 wird bis zur 

Höhe von 12.500,00 Euro pro Maßnahme unterstützt. 
 

 

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen bei Investitionsmaßnahmen  

 
6.1. Bei der Realisierung einer Investition ist darüber hinaus grundsätzlich zu be-

achten: 
 

6.1.1. Neubau- und Sanierungsmaßnahmen mit einem Volumen von mehr als 
25.000,- Euro müssen einer baufachlichen Prüfung unterzogen werden. Diese 
baufachliche Prüfung kann wie bisher durch die zuständigen Stellen der 
Kreisbauämter, aber auch durch einen öffentlich-rechtlich bestellten Bausach-
verständigen erfolgen (Auskünfte hierzu erteilt die IHK). 
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6.1.2. Bei Hochbauten ist eine Kostengliederung nach der DIN 276 zu erstellen. 
 
6.1.3. Das Vergaberecht ist zu beachten. 
 
6.1.4. Bei Baumaßnahmen gelten Planung, Bodenuntersuchung und Grunderwerb 

nicht als Beginn eines Vorhabens. Das Ausschreibungsverfahren gemäß 
VOB/VOL ist nicht als Beginn des Vorhabens zu werten(VV Ziffer 1.3). 

 
6.1.5. Kauft ein Verein ein gebrauchtes Gebäude, so gilt als Bemessungsgrundlage 

für eine Zuwendung die Kaufsumme zuzüglich der erforderlichen Sanierungs-
summe, um die Sportstätte im Sinne des Vereins herzurichten.  
Die Kaufsumme und die Sanierungskosten werden mit 20 % der zuwendungs-
fähigen Kosten bezuschusst. Auflage: keine weiteren Sanierungszuwendun-
gen in den nächsten fünf Jahren. 

 
Auszahlungen bei Baumaßnahmen: 

 
6.2. Baumaßnahmen bis zu 25.000,- Euro zuwendungsfähiger Gesamtkosten: 

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach Abschluss der Maßnahme unter 
Vorlage des Verwendungsnachweises. 
 

6.3. Baumaßnahmen über 25.000,- Euro zuwendungsfähige Gesamtkosten: 
Die Auszahlung erfolgt entsprechend dem Baufortschrítt in höchstens drei 
Teilbeträgen, und zwar: 

 
6.3.1. 50 % der Zuwendung, wenn durch vorliegende Rechnungen 50 % der zuwen-

dungsfähigen Gesamtkosten nachgewiesen werden, 
 
6.3.2. weitere 45 % der Zuwendung, wenn die Baumaßnahme abgeschlossen ist. 
 
6.3.3. Die Auszahlung der restlichen 5 % erfolgt nach Vorlage des fachtechnisch 

geprüften Verwendungsnachweises. 
6.4. Zuwendungen bis zur Höhe von 50.000,- Euro können mit einem vereinfach-

ten Verwendungsnachweis abgerechnet werden. 
 

Auszahlungen  bei Sportgeräten 
 

6.5 Die Auszahlung der Zuwendung für langlebige Sportgeräte erfolgt nach Be-
zahlung der Rechnung unter Vorlage des Zahlungsbeleges und des Verwen-
dungsnachweises. 

 
7. Verfahren  

 
7.1. Anträge auf Gewährung von Zuwendungen sind beim Landessportverband 

Schleswig-Holstein über den zuständigen Kreissportverband auf den entspre-
chenden Formularen einzureichen, ggf. wird vom LSV eine Stellungnahme 
des zuständigen Landesfachverbandes eingeholt. Die Formulare sind herun-
terzuladen unter www.lsv-sh.de -> Zuschussmöglichkeiten. 
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7.2. Die Bindungsfrist für Investitionen in Sportstätten beträgt 25 Jahre. Der Nach-
weis über die zweckentsprechende Nutzung erfolgt durch Eigentumsnachweis 
am Grundstück. Sofern  der Zuwendungsempfänger nicht Eigentümer des 
Grundstücks ist, bedarf es für die Dauer der Zweckbindung eines vertraglich 
gesicherten Nutzungsrechts. Im begründeten Einzelfall kann der LSV auf An-
trag vor Ablauf der Bindungsfrist eine Nutzung zu anderen, den Zielen der 
Sportförderung des Landes entsprechenden Zwecken, zulassen. 
 

7.3. Im Antrag ist anzugeben, ob der Zuwendungsempfänger allgemein oder für 
das betreffende Vorhaben zum Vorsteuerabzug nach § 15 UStG berechtigt 
ist. 
 

7.4. Will der Antragsteller aus zwingenden Gründen vor einer Entscheidung über 
seinen Antrag mit der Baumaßnahme beginnen oder müssen die Geräte drin-
gend angeschafft werden, so muss die Zustimmung zum vorzeitigen Baube-
ginn oder zur vorzeitigen Anschaffung der Geräte vor der endgültigen Auf-
tragsvergabe beim LSV beantragt und genehmigt werden. 
 

7.5. Die Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn begründet keinen Rechtsan- 
spruch auf eine spätere Bewilligung. 
 

7.6. Für bereits vor Bewilligung oder vor der Zustimmung zum vorzeitigen Maß-
nahmebeginn angefangene  Vorhaben sowie beschaffte Geräte werden keine 
Zuwendungen gewährt. 
 

7.7. Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung, sowie für 
den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der gewähr-
ten Zuwendung gelten die VV zu § 44 LHO i. V. m. der entsprechenden Rege-
lung insbesondere des Landesverwaltungsgesetzes (§§ 116, 117, 117a 
LVwG), soweit nicht in diesen Förderrichtlinien Abweichungen zugelassen 
worden sind. 
 

7.8. Die Rücknahme oder der Widerruf von unanfechtbar gewordenen Zuwen-
dungsbescheiden kann insbesondere erfolgen, wenn: 

 
7.8.1. der Antragsteller den Betrieb der geförderten Einrichtung aufgibt und dieser 

nicht entsprechend den bisherigen Zuwendungszwecke von anderen nach Zif-
fer 3 Antragsberechtigten fortgeführt wird, 

 
7.8.2. der Zuwendungszweck aus sonstigen Gründen nicht oder nicht mehr erfüllt 

wird und die Zweckbindungsfrist noch nicht erreicht ist, 
 
7.8.3. über das Vermögen des Antragstellers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, 
 
7.8.4. der Verwendungsnachweis nicht ordnungsgemäß oder nicht rechtzeitig vorge-

legt wird (Ziffer 8.3.2 ANBest-P).  
 
7.9. Kaufbelege sind für die Dauer von zehn Jahren aufzubewahren. 
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7.10. Zur Sicherung eines Rückzahlungsanspruchs bei Zuwendungen über  

50.000,- Euro ist vor der Auszahlung der letzten Rate durch den Zuwen-
dungsempfänger eine unverzinsliche Buchgrundschuld zu Gunsten des LSV 
eintragen zu lassen.  

 
7.11 Eine Zuwendung ist anteilig zu erstatten, wenn der antragstellende Verein 

vor Ablauf der jeweiligen Zweckbindungsfrist die Mitgliedschaft im LSV be-
endet. Dies gilt auch dann, wenn der Zuwendungszweck weiterhin erfüllt 
wird. Die Höhe der Verzinsung ergibt sich aus Ziffer 8.4  ANBest-P. 

 
8. Inkrafttreten  

 
Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2015 in Kraft. Sie gilt bis zum 
30.06.2018.  
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9. Anhang        Stand: Juli 2015 
Für die nachstehend aufgeführten Maßnahmen hat der LSV folgende Grundsatzbe-
schlüsse gefasst  
 

 
A 

 

Abdeckungen für Matten  20 % Zuwendung 

Anzeigetafeln keine Zuwendung 

Atemluftkompressoren 20 % Zuwendung 

Auswertegeräte für Schießsport 20 %  Zuwendung 
 
B 

 

Ballprallwände keine Zuwendung 

Bälle, Ballwurfmaschinen keine Zuwendung 

Balance-Pads keine Zuwendung 

Basketballanlagen 20 % Zuwendung 

Beachvolleyballanlagen (mobil) 20 % Zuwendung 

Billard-Tische 20 % Zuwendung 

Boote (Kanu-, Segel- oder Ruderboote, sofern 
die Boote im Eigentum eines Vereines sind) 

20 % Zuwendung 

Bootsanhänger 20 % Zuwendung 
Bootslagerhallen 20 % Zuwendung – nur für Anteil 

vereinseigener Boote 
Bootswaschplätze 20 % Zuwendung,  

max. 2.000,00 Euro 
 
D 

 

Diskusring 20 % Zuwendung 

Defibrillatoren 20 % Zuwendung 
 
E 

 

EDV-Anlagen keine Zuwendung 

 
F 

 

Fäkalien-Absauganlagen 20 % Zuwendung,  
max. 4.000,00 Euro 

Fechtbahnen 20 % Zuwendung 

Fotovoltaikanlagen keine Zuwendung, s. Ziffer 2.3.2 

Flutlichtanlagen 20 % Zuwendung,  
max. 6.000,00 Euro  

Freistoß-Übungsmauern 20 % Zuwendung 
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Freilauf-Führanlagen im Reitsport keine Zuwendung 

Fußball-Tennisanlagen (mobil, fahrbar, Ge-
samtkosten rd. 1.500,00 Euro) 

20 %  Zuwendung 

Fußball-Minitennis (Stückpreis rd. 135 Euro) keine Zuwendung 

 
G 

 

Geräteschränke keine Zuwendung 

Gewichtheberbretter 20 % Zuwendung 

Gewichtheberscheiben 20 % Zuwendung 

Golfplätze 
Unter Golfanlagen werden der Platz, Driving-
Range, Pitching-Green und ein erforderliches 
Vereinsheim zusammengefasst. 

Kummulierte Zuwendungen bis zu 
100,00 Euro pro Mitglied.  

Grundstücksumzäunungen keine Zuwendung 

 
H 

 

Hammerwurfgitter 20 % Zuwendung 

Hebebühnen für Boote keine Zuwendung 

Heizungsanlagen- Sanierung 20 %, max. 4.000,00 Euro  

Hochsprunganlagen 20 % Zuwendung 

Hürden 20 %  Zuwendung 

Hindernismaterial für Reiten 20 % Zuwendung 

 
J 

 

Jugendkarts (nur vereinseigen) 20 % Zuwendung 

 
K 

 

Kegelsportanlagen  
(nur 2-, 4- oder 6 Doppelbahnen) 

10.000,00 Euro pro Doppelbahn, 
max. 45.000,00 Euro Höchstbetrag 

Kegelstellgeräte 20 % Zuwendung 

Kletterwände 20 % Zuwendung 

Kopfballpendel keine Zuwendung 

Kopiergeräte keine Zuwendung 

Kraftsportgeräte 20 % Zuwendung 

Kunstrasen-Sportplätze: Bau / Sanierung 
von Rasenfeldern / Sportplatzflächen mit 
Kunstrasenbelag 

20 % Zuwendung,  
max. 50.000,00 Euro  
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M 

 

Markierungskegel keine Zuwendung 

Mastkräne 20 % Zuwendung,  
max. 4.000,00 Euro 

Matten 
(Aikido-, Jiu-Jitsu-, Judo-, Karate-, Turnmatten) 

20 % Zuwendung            . 

Mattentransportwagen 20 % Zuwendung 

Mini-Tramp 20 % Zuwendung 

Motor für Segelboote keine Zuwendung 

Motor für Sicherungsboot 20 % Zuwendung,  
max. 1.500,00 Euro 

Motorschleppflugzeuge 20 % Zuwendung 

Musik- und Verstärkeranlagen (sofern Musik 
integraler Bestandteil der Sportart ist) 

20 % Zuwendung 

Musikinstrumente keine Zuwendung 

 
N 

 

Notfallkoffer Koronarsport 20 % Zuwendung 

 
P 

 

Parkplätze keine Zuwendung 

Pferdeanhänger 20 % Zuwendung, max. 1.500,00 

Euro 

Pferdeställe und Boxen für private Pferde keine Zuwendung  

Pfeilfangnetze keine Zuwendung 

 
R 

 

Radar-Messgeräte für Ballgeschwindigkeit keine Zuwendung 

Räder (Radball-, BMX-, Kunstradsport-, Renn-) 20 % Zuwendung 

Reithallenspiegel 20 % Zuwendung 

Reitpferde keine Zuwendung 

Rettungsinseln keine Zuwendung 

Rettungswesten für Tauchsport 20 % Zuwendung 

Rhönräder 20 % Zuwendung 

Riemen und Skulls 20 % Zuwendung 

Rollbretter keine Zuwendung 
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Ruderergometer 20 % Zuwendung 

S  

Schießanlagen, konventionell oder elektro-
nisch. Alle notwendigen Baumaßnahmen sind 
darin enthalten 

20 % Zuwendung,  
max. 750 Euro pro Stand  

Sicherungsboote mit Motor 20 % Zuwendung, max. 1.500 Euro  

Schiedsrichterstühle keine Zuwendung 

Segel für Segelboote keine Zuwendung 

Schläger keine Zuwendung 

Schleppwinden 20 % Zuwendung 

Schwimmwesten keine Zuwendung 

Segelflugzeuge 20 % Zuwendung 

Skateboardbahnen  20 % Zuwendung 

Slipanlagen 20 % Zuwendung,  
max. 4.000,00 Euro 

Solarthermien 
Warmwasser-Aufbereitungsanlagen zum Ei-
gengebrauch 

20 % der zuwendungsfähigen Kos-
ten, max. 5.500,00 Euro. 

Spielgeräte keine Zuwendung 

Speere           20 % Zuwendung 

Sportbekleidung keine Zuwendung 

Sportwaffen (nur Jugendbereich) 20 % Zuwendung 

Sportrollstühle 20 % Zuwendung 

Spiegelwand  20 %  Zuwendung 

Sprungpferd 20 % Zuwendung 

Schwebebalken 20 % Zuwendung 

Spannreck 20 % Zuwendung 

Sprungkasten 20 % Zuwendung 

Startblöcke 20 % Zuwendung 

Staub- und Schleifanlagen im Segelsport keine Zuwendung 

Steps keine Zuwendung 

Stoppuhren keine Zuwendung 

Strandsegler 20 % Zuwendung 

Streetballanlagen 20 % Zuwendung 

Surfbretter keine Zuwendung 
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Stufenbarren 20 % Zuwendung 

T  

Tore 20 % Zuwendung 

Trefferanzeigen für Zuschauer keine Zuwendung 

Trennleinen für Schwimmsport 20 % Zuwendung 

Tennishallen mit einem Spielfeld – Neubau - 20 % max.20.000,00 Euro 

Tennishallen mit zwei Spielfeldern – Neubau  20 % max. 40.000,00 Euro  
Weitere Spielfelder und zu erstel-
lende Clubräume bleiben unbe-
rücksichtigt.  

Tennishallen mit zwei oder mehr Spielfeldern – 
Sanierung 

20 % max. 40.000,00 Euro 

Tenniswände 20 % Zuwendung 

Tischtennistische 20 % Zuwendung 

Tischtennisnetze keine Zuwendung 

Turngeräte für Turnhallenerstausstattung  
(Nur für den Vereinsbereich) 

20 % Zuwendung 

Trampolin 20 % Zuwendung 

Turnbänke 20 % Zuwendung 

Trial-Übungsgeräte 20 % Zuwendung 

U  

Uferbefestigungen keine Zuwendung 

V  

Voltigierpferde 20 % max. 1.000 Euro  

Volleyballanlagen 20 % Zuwendung 

W  

Wasserski-Zugboote 20 % Zuwendung 

Wettkampfleinen für Schwimmsport 20 % Zuwendung 

Z  

Zelte keine Zuwendung 

Zirkusgeräte (Einräder, Laufkugeln, Hochräder) 20 % Zuwendung 

Zufahrten zu Sportanlagen keine Zuwendung 

Zuschaueranlagen keine Zuwendung 

 
 
 



TOP Ö  11TOP Ö  11






































































	Vorlagendokumente
	TOP Ö  3 Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen
	Vorlage  0664/2017/HO/BV
	Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 06.06.2017)  0664/2017/HO/BV

	TOP Ö  4 Prüfung der Jahresrechnung 2016 und Feststellung der Ergebnisses für die Gemeinde Holm
	Vorlage  0667/2017/HO/BV
	Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung Holm  0667/2017/HO/BV
	Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung Holm vom 12.6.2017  0667/2017/HO/BV

	TOP Ö  5 Jahresrechnung 2016 DRK Holm
	Vorlage  0652/2017/HO/BV
	Jahresrechnung DRK Kita 2016  0652/2017/HO/BV

	TOP Ö  6 Jahresrechnung 2016 ev. Kita Arche Noah Holm
	Vorlage  0653/2017/HO/BV
	Jahresrechnung 2016 Ev Kita Holm  0653/2017/HO/BV

	TOP Ö  7 Änderung der Ermäßigung von Teilnahmebeiträgen durch den Kreis Pinneberg, hier: Aufhebung der gemeindlichen Sozialstaffel
	Vorlage  0657/2017/HO/BV
	Schreiben Kreis zur Ermäßigung von Kita-Beiträgen  0657/2017/HO/BV

	TOP Ö  8 Küche der evangelischen Kita im Rahmen der Erweiterung
	Vorlage  0665/2017/HO/BV

	TOP Ö  10 Erlass einer Satzung für Sondervermögen der Gemeinde für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr
	Vorlage  0658/2017/HO/BV
	Entwurf einer Satzung der Gemeinde Holm für Sondervermögen  0658/2017/HO/BV

	TOP Ö  11 Zuschussantrag des TSV Holm für den Ausbau des Kombinationsplatzes zu einem Baseballplatz
	Vorlage  0666/2017/HO/BV
	Sportförderungsrichtlinie des Kreises Pinneberg  0666/2017/HO/BV
	Sportförderungsrichtlinie Landessportverband SH  0666/2017/HO/BV
	Zuschussantrag des TSV Holm für Baseballplatz  0666/2017/HO/BV



